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kompakt
Liebe Leserin, 
lieber Leser,

internationale Forscher haben kürzlich für eine astrologi-
sche Sensation gesorgt. Sie haben die erste direkte Aufnah-
me eines Schwarzen Lochs präsentiert. Schwarzen Löchern 
ist es zu eigen, eine so starke Gravitation zu erzeugen, dass 
sie alles in sich aufsaugen, was ihnen zu nahe kommt. 
Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) hat Schwarze Löcher vor kurzem 
gefunden, jedoch weitaus näher gelegen als wir denken. 
Eine Untersuchung zur Belastung von Arbeitnehmern in 
verschiedenen Staaten hat abgabentechnische Schwarze 
Löcher insbesondere bei zwei Staaten ergeben. An vorders-
ter Front findet sich Belgien wieder. Mit nur unwesentli-
chem Abstand gefolgt von Deutschland. In dem Bericht der 
OECD heißt es nun, dass Deutschland Weltspitze ist, wenn 
es um Steuern und Sozialabgaben geht. Die Aussage der 
Forscher: „In Deutschland lag der durchschnittliche Steu-
ersatz (Anm. d. Autors: gemeint ist die Gesamtbelastung 
durch Steuer und Sozialabgaben) für einen gewöhnlichen 
Arbeitnehmer 2018 bei 39,7 Prozent.“ Hiermit ist gemeint, 
dass dem normalen Berufstätigen hierzulande 60,3% von 
seinem Brutto bleiben. Der Schnitt in der gesamten indus-
trialisierten Welt liegt übrigens bei 74,5%.
Mittlerweile zahlt fast jeder zehnte Steuerpflichtige mit 
Teilen seines Einkommens den Spitzensteuersatz. 2018 
betraf dies 4,1 Millionen Bürger, während es 2014 noch 
2,3 Millionen waren. Der Spitzensteuersatz greift heute ab 
einem zu versteuernden Einkommen von ca. 55.000 Euro 
im Jahr, etwa dem 1,5-fachen des Durchschnittsgehalts in 
Deutschland. Man kann hier kaum von Spitzeneinkommen 
sprechen und es stellt sich die Frage, ob diese Einkom-
mensgrenze sinnvoll ist. Ein Vergleich zum Jahr 1975 zeigt, 
dass der Spitzensteuersatz nach Berechnungen des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) erst fällig wurde, wenn 
ein Arbeitnehmer das Sechsfache des durchschnittlichen 
Bruttoeinkommens verdiente.

Schwarzes
Loch!

Steuerpflichtige, die eine Steuererklärung abgeben müssen, etwa 
weil sie andere Einkünfte als solche aus nichtselbstständiger Tätig-
keit erzielen oder weil sie als Eheleute Arbeitslohn beziehen und 
sich für die Steuerklassenkombination III/V entschieden haben, 
können sich für die Steuererklärung 2018 mehr Zeit lassen als 
bisher.Sofern sie nicht steuerlich beraten sind, verlängert sich ihre 
Abgabefrist um zwei Monate und endet für Steuererklärungen 
des Jahrs 2018 grundsätzlich am 31. Juli 2019.
Auch für beratene Steuerpflichtige wurde die Frist nach hinten 
geschoben. Bislang musste die Erklärung bis zum Jahresende 
des Folgejahrs ans Finanzamt; jetzt ist Zeit bis Ende Februar des 
Zweitfolgejahrs. Konkret heißt das, die Frist zur Abgabe der 
Steuererklärung 2018 endet für Beratene am 29. Februar 2020. 
Da dieser auf einen Samstag fällt, verlängert sich die Frist sogar 
bis zum 2. März 2020.
Hinweis:  Steuerpflichtige, die nicht verpflichtet sind, eine Steu-
ererklärung einzureichen, können dies weiterhin freiwillig tun. 
Dafür haben sie wie bisher vier Jahre Zeit.
(Quelle: Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens)

➔  Verfahrensrecht ………………………………………………

Steuererklärungen 2018
Verlängerte Abgabefristen

Termine Juni 2019*

Umsatzsteuer4             11. 6. 2019       14. 6. 2019  7. 6.  2019

Sozialversicherung5 26. 6. 2019    entfällt   entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Diie Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer 11. 6. 2019  14. 6. 2019 7. 6. 2019
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer 11. 6. 2019  14. 6. 2019 7. 6. 2019
Solidaritätszuschlag

Lohnsteuer 11. 6. 2019  14. 6. 2019 7. 6. 2019
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3

 Steuerart    Fälligkeit     Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1    Scheck2

*Erklärungen siehe Seite 4
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➔  Umsatzsteuer …………………………………………………

Ein Gebrauchtwagenhändler bot im Zusammenhang mit dem 
Verkauf der Fahrzeuge auch eine erweiterte Gebrauchtwagen-
garantie an. Der Käufer konnte im Garantiefall wählen, ob er 
die Reparatur beim Händler oder in einer anderen Werkstatt 
ausführen ließ. Der Händler hatte für den Garantiefall bei einer 
Versicherungsgesellschaft eine Rückversicherung abgeschlos-
sen. Über die Zusatzgarantie stellte er gegenüber den Käufern 
eine Rechnung ohne Ausweis von Umsatzsteuer aber mit 19 % 

Versicherungsteuer aus und behandelte die Entgelte in seinen 
Umsatzsteuererklärungen als steuerfrei. Das Finanzamt meinte, 
die Garantiezusage sei eine unselbstständige Nebenleistung 
zum Gebrauchtwagenverkauf und daher umsatzsteuerpflichtig.
Der Bundesfinanzhof gab hingegen dem Händler recht, weil er 
dem Käufer Versicherungsschutz verschafft hatte, der der Versi-
cherungsteuer unterlag. Hierdurch soll eine doppelte Belastung 
des Versicherten mit Versicherungsteuer und Umsatzsteuer 
vermieden werden.

Gebrauchtwagen

Garantie für Gebrauchtwagen
Umsatzsteuer?

Schließen Ehepartner untereinander Arbeitsverträge, müssen 
diese dem sog. Fremdvergleich standhalten.

Ein ITBerater beschäftigte seine Ehefrau als Bürokraft für monat-
lich 400 € inkl. Firmenwagennutzung. Die Arbeitszeit sollte sich 
nach dem Arbeitsanfall richten; eine feste Stundenzahl wurde 
nicht vereinbart. Überstunden und Mehrarbeit sollten durch 
Freizeit ausgeglichen werden. Teile des Gehalts sollten durch 
Gehaltsumwandlung in eine Direktversicherung und in eine 
Pensionskasse eingezahlt werden. Sie wurden jedoch zusätzlich 
zum vereinbarten Gehalt gezahlt.

Weil das Arbeitsverhältnis einem Fremdvergleich nicht standhielt, 
versagte das Finanzgericht Münster den Betriebsausgabenabzug. 
Demnach hätten fremde Dritte die Arbeitszeit nicht ohne Angabe 
eines Stundenkontingents vereinbart und gleichzeitig den Abbau 
von Überstunden und Mehrarbeit durch Freizeitausgleich vor-
gesehen. Nicht fremdüblich sei zudem, wenn dem als Bürokraft 
beschäftigten Ehepartner ein Kraftfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen werde, ohne die Fahrzeugüberlassung genau zu regeln 
oder die Fahrzeugklasse zu vereinbaren. Auch die Einzahlungen in 
die Direktversicherung und Pensionskasse zusätzlich zum bisher 
vereinbarten Gehalt statt im Wege der Gehaltsumwandlung seien 
unter Fremden unüblich.

Hinweis: Auch der Bundesfinanzhof hatte jüngst entschieden, 
dass die Überlassung eines Firmen-Pkw zur uneingeschränkten 
Privatnutzung ohne Selbstbeteiligung bei einem „Minijob“-
Beschäftigungsverhältnis unter Ehepartnern nicht fremdüblich ist.

Einkommen-steuer

Ehepartner als 
Arbeitnehmer

Vorsicht beim 
Arbeitsvertrag 

Ein Einzelhändler stellte seine Frau im Rahmen eines 
Minijobs für 400 € monatlich als Büro- und Kurierkraft 
an. Wesentlicher Bestandteil des Arbeitslohns war die 
Möglichkeit, den für die Kurierfahrten eingesetzten 
Pkw auch privat fahren zu dürfen. Die private Nut-
zungsmöglichkeit ermittelte der Einzelhändler anhand 
der 1-%-Regelung und zahlte den Differenzbetrag zum 
Gesamtvergütungsanspruch von 15  € monatlich aus. 
Das Finanzamt erkannte das Arbeitsverhältnis nicht an.
Das bestätigte der Bundesfinanzhof. Typischerweise 
wird ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer einen Firmen-
wagen nur dann zur uneingeschränkten Privatnutzung 
überlassen, wenn sich nach überschlägiger Kalkulation 
sein Aufwand zuzüglich des Barlohns als angemessene 
Gegenleistung für die Arbeitskraft darstellt. Bei hohem 
Gehalt wirkt sich die Privatnutzung des Fahrzeugs nur 
verhältnismäßig gering aus. Bei einem Minijob hingegen 
wird die Vergütung im Wesentlichen von der Privatnut-
zung bestimmt.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof weist darauf hin, dass 
es möglich ist, eine Kilometerbegrenzung oder eine 
Zuzahlung für Privatfahrten oberhalb eines bestimmten 
Kilometerlimits zu vereinbaren. Steht der Gesamtauf-
wand des Arbeitgebers dann in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert der Arbeitsleistung, kann das 
Ehepartner-Arbeitsverhältnis anzuerkennen sein.

➔  Einkommensteuer………………………………………

Minijob

und Firmenwagen
Angemessenheit prüfen

1-%-
Regelung Fahrtenbuch
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➔  Einkommensteuer………………………………………………

Krankheitskosten können unter Berücksichtigung einer zumut-
baren Belastung als außergewöhnliche Belastungen einkom-
mensteuermindernd berücksichtigt werden, soweit sie nicht 
von dritter Seite, z. B. einer Krankenkasse, ersetzt worden sind.
Aufwendungen für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel werden nur 
anerkannt, wenn ihre medizinische Notwendigkeit durch Ver-
ordnung eines Arztes oder Heilpraktikers nachgewiesen wird. 

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Abzug von Krankheitskosten
Nachweis der Notwendigkeit

In bestimmten Fällen (z. B. bei einer Bade- oder Heilkur, einer 
psychotherapeutischen Behandlung oder bei wissenschaftlich 
nicht anerkannten Behandlungsmethoden) ist ein vor dem Beginn 
der Behandlung ausgestelltes amtsärztliches Gutachten oder 
eine ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung erforderlich.
Unter dem Begriff „amtsärztliches Gutachten“ versteht das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz nicht ein nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen erstelltes Gutachten. Auch ein amtsärztliches Attest 
reicht nach diesem Urteil aus, um die Zwangsläufigkeit der Auf-
wendungen nachzuweisen.

Renovierungskosten der eigenen Wohnung während der Selbst-
nutzung können steuerlich nur eingeschränkt im Rahmen der 
haushaltsnahen Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen 
geltend gemacht werden. Beabsichtigt der Eigentümer die 
dauerhafte Vermietung dieser Wohnung, sind die nach seinem 
Auszug entstandenen Renovierungskosten als vorweggenom-
mene Werbungskosten steuerlich abzugsfähig, wenn die Ver-
mietungsabsicht nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird. 
Hat er sich noch nicht endgültig zur Vermietung entschieden, 
sind die Renovierungskosten erst dann abzugsfähig, wenn eine 
endgültige Vermietungsabsicht besteht. Diese kann z. B. durch 
Zeitungsanzeigen oder die Beauftragung eines Maklers nach-
gewiesen werden.  (Quelle: Urteil des Finanzgerichts München)

Zwischen Selbstnutzung und Vermietung
Werbungskostenabzug möglich?

Herr A kaufte 2005 ein Grundstück in den neuen Bundeslän-
dern. Im Jahr 2008 führte die Gemeinde ein Bodensonderungs-
verfahren durch, in dessen Verlauf sie A gegen Zahlung einer 
Entschädigung enteignete. Den Unterschiedsbetrag zwischen 
der Entschädigung und den Anschaffungskosten behandelte das 
Finanzamt als steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft, 
weil A das Grundstück weniger als zehn Jahre besessen hatte.
Dem widersprach das Finanzgericht Münster. Eine Enteignung 
sei keine Veräußerung. Vielmehr beruhe die Enteignung auf 
einem hoheitlichen Akt und werde gegen den Willen des Eigen-
tümers durchgeführt. Dieser verliere aufgrund der staatlichen 
Zwangsmaßnahme gegen seinen Willen das Eigentum an dem 
betreffenden Grundstück.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

➔  Einkommensteuer………………………………………………

Grundstücksenteignung
Privates Veräußerungsgeschäft?

➔  Umsatzsteuer…………………………………………

Beherbergungsleistungen unterliegen dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 7%. Erbringt der Betrieb auch 
Frühstücksleistungen, unterliegen diese Umsätze dem 
Regelsteuersatz von 19%.

Das Finanzgericht BerlinBrandenburg hat entschieden, 
dass Frühstücksleistungen auch dann von der Steuerer-
mäßigung ausgenommen sind, wenn sie Nebenleistun-
gen zu den ermäßigt zu besteuernden Übernachtungs-
leistungen sind. Ein Gesamtpreis für Übernachtung und 
Frühstück müsse auf die beiden Leistungen aufgeteilt 
werden. Eine Schätzung von 80 % Übernachtungsleis-
tung und 20 % Frühstücksleistung führe zumindest dann 
zu angemessenen Ergebnissen, wenn der so ermittelte 
Frühstückspreis sich im Rahmen des am örtlichen Markt 
Üblichen hält. Eine Schätzung anhand der Kalkulation 
des Gesamtpreises durch den Unternehmer komme nur 
in Betracht, wenn eine solche Kalkulation im Vorhinein 
erstellt worden sei.

Hinweis: Im entschiedenen Fall bestand für Übernach-
tungsgäste nicht die Möglichkeit, das Frühstück (mit 
entsprechender Preisminderung) „abzuwählen“. Daher 
erschien eine Aufteilung nach den Einzelverkaufspreisen 
nicht möglich. Auch konnte der Einzelverkaufspreis für 
die Übernachtungsleistung aufgrund dessen nicht 
im Wege der Subtraktion des Einzelverkaufspreises 
für ein Frühstück (an Nicht-Übernachtungsgäste) 
vom Gesamtpreis für die jeweilige Übernach-
tung mit Frühstück ermittelt werden.

Übernachtung im Hotel
Frühstück inclusive?
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➔  Einkommensteuer……………………………………………

Steuern erheben heißt, die Gans so zu rupfen, dass man 
möglichst viele Federn bei möglichst wenig Geschnatter erhält. 
(Finanzminister von Ludwig XIV. (Der Sonnenkönig)

➔  Grunderwerbsteuer …………………………………………

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass 

die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat.
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 

am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-

min für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24. 6. 2019, 
0  Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird  
die  Lohnbuchführung  durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feier-
tagen fällt.

Hat ein Unternehmer das 55. Lebensjahr vollendet oder ist er 
im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig, 
können auf Antrag Gewinne (höchstens fünf Millionen Euro), 
die aus der Veräußerung von Betrieben, Teilbetrieben und 
Mitunternehmerschaften entstehen, als außerordentliche Ein-
künfte begünstigt besteuert werden. Diese Begünstigung kann 
ein Unternehmer nur einmal im Leben in Anspruch nehmen.
Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht musste entscheiden, 
ob die antragsgebundene Steuervergünstigung auch dann als 
„verbraucht“ gilt, wenn das Finanzamt die Vergünstigung zu 
Unrecht gewährt hat. Im Urteilsfall hatte ein Gesellschafter einer 
Gemeinschaftspraxis in seiner Einkommensteuererklärung 2006 
außerordentliche Einkünfte (Nachzahlungen der Kassenärztlichen 
Vereinigung für mehrere Jahre) erklärt. Das Finanzamt ging feh-
lerhaft von einem Veräußerungsgewinn aus und gewährte dafür 
die Vergünstigung. Der fehlerhafte Bescheid wurde bestands-
kräftig. 2016 veräußerte der Gesellschafter seinen Anteil an der 
Gemeinschaftspraxis, erzielte einen Veräußerungsgewinn und 
beantragte die ermäßigte Besteuerung. Das Finanzamt gewährte 
die Ermäßigung nicht, weil sie schon 2006 berücksichtigt wurde.
Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung nicht. Durch die 
fehlerhafte Gewährung in 2006 sei die Ermäßigung nicht „ver-
braucht“, weil es  2006 kein „verbrauchsfähiges Objekt“ und 
damit keinen Veräußerungsgewinn, gegeben habe. Der Bun-
desfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hatte unlängst entschieden, dass 
eine antragsgebundene, einem Steuerpflichtigen nur einmal 
zu gewährende Vergünstigung für die Zukunft auch dann als 
„verbraucht“ gilt, wenn das Finanzamt die Vergünstigung (ohne 
Antrag) zu Unrecht gewährt hat. Das Schleswig-Holsteinische 
Finanzgericht ist jedoch der Meinung, dass dies nicht für Steuer-
pflichtige gelten könne, die keinen Veräußerungsgewinn erzielten 
und die Ermäßigung deshalb nicht in Anspruch nehmen konnten.

Personen, die als Alteigentümer in der früheren DDR Grundbesitz 
durch entschädigungslose Enteignung verloren haben, können 
hierfür einen Ausgleich in Geld erhalten oder im Rahmen des 
Flächenerwerbsprogramms ein Grundstück erwerben.
Der Grundstückserwerb ist nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs mangels spezieller Befreiungsvorschrift nicht 
grunderwerbsteuerfrei. Auch wenn durch die Möglichkeit 
des Grunderwerbs die frühere Enteignung wiedergutgemacht 
werden soll, hindert dies nicht die Besteuerung. Sie ist auch 
verfassungsrechtlich unbedenklich.

Begünstigter Veräußerungsgewinn
Nur einmal im Leben!

Erwerb durch Alteigentümer 
im Beitrittsgebiet
Grunderwerbsteuerfrei?

Ein sachlicher Zusammenhang zwischen Grundstücksvertrag und 
Bauvertrag rechtfertigt es, die Baukosten in die Bemessungs-
grundlage für die Grunderwerbsteuer einzubeziehen. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Bauvertrag bereits vor Abschluss des 
Kaufvertrags abgeschlossen wurde.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg könne auch eine 
vor Abschluss des Kaufvertrags über das Grundstück erfolgte 
bautechnische und finanzielle Vorplanung diese Voraussetzung 
erfüllen. Demnach sei von einem einheitlichen Erwerbsvorgang 
auch auszugehen, wenn im Rahmen der Vorplanung ein be-
stimmtes Gebäude zu einem im Wesentlichen feststehenden Preis 
angeboten werde und der Grundstückskäufer dieses Angebot 
unverändert oder mit geringen Abweichungen angenommen 
habe. Gleiches gelte, wenn der Grundstückseigentümer eine 
Gesellschaft mit der Vermarktung des Grundstücks beauftrage 
und in einem gemeinsamen Vermarktungsprospekt verschiede-
ne Bautypen beworben werden, zu denen u. a. auch der vom 
Erwerber später ausgewählte Haustyp gehöre.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend ent-
scheiden.

➔  Grunderwerbsteuer …………………………………………

Grundstückskauf und Bau
Höhe der Bemessungsgrundlage?


